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Einleitung

Die Digitalisierung schreitet mit zunehmendem Tempo voran und verändert nicht
nur das Privatleben, sondern auch die Arbeitswelt. Das Ausmaß und die Auswir-
kungenwerdenvor allem seit dem 71. Deutschen Juristentag im Jahr 2016 eingehend
diskutiert. Im Vordergrund steht die Frage, ob das Arbeitsrecht den Herausforde-
rungen der Digitalisierung standhält oder ein Bedarf zur Anpassung besteht.1 Zu
dieser Fragestellung hat bereits 2015 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
einen Dialogprozess anregt, dessen Ergebnisse 2017 im Weißbuch veröffentlicht
wurden. Das ändert nichts an der Tatsache, dassman, auch bedingt durch die Corona-
Pandemie, noch am Anfang der Untersuchungen steht, bei denen noch vieles un-
gewiss ist.

Die Digitalisierung stellt nicht die einzige Triebkraft des Arbeitsrechtswandels
dar, auch wenn sie durchaus als Hauptursache zu qualifizieren ist. Der technische
Fortschritt durch stetig neu aufkommende Informations- und Kommunikations-
technologien ermöglicht eine zunehmende Vernetzung sowie weltweiten Austausch
und bietet gleichzeitig Raum für neue Innovationen und Entwicklungen. Parallel
kommt es zu einer fortschreitenden Globalisierung der Arbeitswelt, die gepaart mit
den veränderten Ansprüchen der Arbeitnehmer den Wandel ebenso beeinflusst. Die
Unternehmen und Konzerne müssen sich durch diese Triebkräfte dem stetig
wachsenden Wettbewerbs- sowie Erfolgsdruck anpassen und den neuen Entwick-
lungen folgen. Von ihnen werden mehr Flexibilität und Kundenorientierung sowie
Effizienzsteigerungen und Innovationen verlangt.2 Allen voran stellt sich die
wachsende Veränderungsgeschwindigkeit als besondere Herausforderung dar.

Zur Umsetzung dieser Ziele bedienen sich Unternehmen und Konzerne zuneh-
mend agiler Arbeitsmethoden und strukturieren sich damit um. Klassisch wird das
Arbeitsverhältnis als Zweierbeziehung zwischen dem Arbeitnehmer und seinem
Arbeitgeber verstanden, in welcher der Arbeitnehmer in einer bestimmten Zeit be-
stimmte Arbeitsleistungen auf Weisung des Arbeitgebers erbringt, §§ 611a BGB,
106 GewO. Das klassische Arbeitsverhältnis setzt somit eine ausführliche und
dauerhafte Planung der Arbeitsschritte voraus. Dies ist angesichts der neuen Her-
ausforderungen der Arbeitswelt kaum mehr möglich, da dies eine Koppelung an
aktuelle Erfordernisse und Bedürfnisse erschwert.

1 Vgl. Krause, Gutachten B zum 71. DJT, B 10 f.
2 Boes et al., Empowerment, in: Sattelberger/Welpe/Boes, Das demokratische Unterneh-

men, S. 57 (61 ff.).



Agilität bezeichnet hingegen die Abkehr von hierarchischen Organisationsfor-
men hin zu flachen Hierarchien mit mehr Verantwortung der Mitarbeiter. Charak-
teristisch für Agilität ist vor allem die flexible betriebs- und/oder unternehmens-
übergreifende Zusammenarbeit von Arbeitnehmern in sich häufig verändernden,
eigenverantwortlichen Teams. Die Planung der Arbeitsschritte bleibt den Arbeit-
nehmern vorbehalten und wird nur im eingeschränkten Umfang durch die Führung
vorgegeben. Auf diese Weise können Unternehmen und Konzerne rasch auf neue
Anforderungen reagieren und sich anpassen. Agile Arbeitsmethoden und Organi-
sationsformen stellen somit eine Antwort auf die Herausforderungen der Digitali-
sierung und somit den Arbeitsrechtswandel dar. In der Betriebswirtschaftslehre
wurden verschiedene Modelle agiler Arbeitsmethoden entwickelt. Zu den etablier-
testen gehören vor allem Scrum, Kanban und Design-Thinking, die in den Unter-
nehmen und Konzernen zunehmend eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass im
Arbeitsleben und damit auch bei agilen Arbeitsformen Informations- und Kom-
munikationstechnologien immer mehr an Bedeutung gewinnen, so dass Arbeit-
nehmer nichtmehr zur selben Zeit am selbenOrt zusammenkommenmüssen und den
Arbeitsablauf selbst gestalten können.

Aufgrund der zunehmenden Popularität agiler Arbeitsmethoden in der betriebs-
und sozialwissenschaftlichen Lehre lohnt sich auch ein Blick aus rechtswissen-
schaftlicher Perspektive. Auch wenn agile Arbeitsmethoden den Erfolg von Un-
ternehmen und Konzernen zu steigern versprechen, besitzen sie gleichzeitig eine
rechtliche Relevanz sowohl in individualarbeitsrechtlicher als auch in betriebsver-
fassungsrechtlicher Hinsicht. Ziel dieser Arbeit ist es, die rechtlichen Vorausset-
zungen und Auswirkungen agiler Arbeitsmethoden und Organisationsformen zu
beleuchten und dahingehend die Zukunftseignung sowie Regelungsnotwendigkeiten
des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts zu untersuchen. Gegenstand der
Untersuchung ist im Individualarbeitsrecht die (Nicht-)Ausübung des Weisungs-
rechts durch den Arbeitgeber und seine Grenzen, die Auswirkung auf die Arbeit-
nehmereigenschaft sowie die Abgrenzung zur Arbeitnehmerüberlassung. Im Be-
triebsverfassungsrecht wird auf die Abgrenzung von Betrieben, die Bestimmung der
Betriebszugehörigkeit sowie die Besonderheiten der Arbeitnehmervertretung ein-
gegangen.
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1. Teil

Agile Arbeits- und Organisationsformen
in Unternehmen und Konzernen

Das Arbeitsrecht befindet sich im Wandel. Im Zuge dessen etablieren sich zu-
nehmend agile Arbeitsmethoden und Organisationsformen in Unternehmen und
Konzernen. Die Einführung agiler Strukturen verändert die Organisation und
Durchführung vonArbeitsabläufen grundlegend. Um ein besseres Verständnis davon
zu erlangen, weshalb und warum sich agile Arbeit einer immer größeren Beliebtheit
erfreut und welche Rechtsfragen die Arbeitsmethode aufwirft, werden im ersten Teil
des Kapitels zunächst die Einflussfaktoren auf die heutige Arbeitswelt und die sich
daraus ergebenden Herausforderungen skizziert. Anschließend werden die Merk-
male agiler Arbeitsstrukturen und Organisationsformen sowie ausgewählte Er-
scheinungsformen agiler Arbeitsmethoden dargestellt. Abschließend werden die
arbeitsrechtlich relevanten Charakteristika der agilen Arbeitsmethoden herausge-
arbeitet und der Gang der Untersuchung skizziert.

A. Agile Arbeitsmethoden und Organisationsformen

Agile Arbeit hat aktuell hohe Popularität und wird zunehmend in Unternehmen
und Konzernen eingesetzt.1 In regelmäßigen Abständen berichten (große) Unter-
nehmen undKonzerne, dass sie sich agil aufstellen und damit ihreArbeitsabläufe und
Organisation grundlegend verändern. Als bekannte Beispiele sind unter anderem der
Sportartikelhersteller Adidas2 und die 1&1 Internet SE3 mit ihrer agilen Führung zu
nennen. Bosch4 und die TUI Deutschland GmbH5 haben Prozesse für eine agile

1 Bachner, Betriebsverfassungsrechtliche Fragestellungen, in: 100 Jahre BetrVG, S. 17;
Baukrowitz/Hageni, Agiles Arbeiten, S. 5; Fischer/Weber/Zimmermann, Personalmagazin 4/
2017, 40; dies., Personalmagazin 6/2017, 46; Eufinger/Burbach, DB 2019, 1147; Heise, NZA-
Beilage 2019, 100; Hexel, AuR 2019, 255; Steffan, ArbRB 2020, 79.

2 Hackl/Gerpott/Malessa/Jeckel, Personalmagazin 2/2015, 30 ff.
3 Ritter, 1&1 Internet SE, in: Häusling, Agile Organisation, S. 231 ff.
4 https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/mit-agiler-produktentwicklung-schnell-zum-er

folg-42983.html, zuletzt aufgerufen am 15.12.2023.
5 Reitz et al., TUI.com, in: Häusling, Agile Organisation, S. 154 ff.
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